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Inkrafttreten:

..............................

Gesetz

vom 9. Oktober 2018

zur Änderung des Gesetzes über die Ausübung des Handels 
(Öffnungszeiten der Geschäfte am Samstag)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft 2018-DSJ-116 des Staatsrats vom 26. Juni 2018;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 25. September 1997 über die Ausübung des Handels (SGF 
940.1) wird wie folgt geändert:

Art. 7 Abs. 1, 1. Satz
1 Die Geschäfte dürfen von Montag bis Freitag von 6 bis 19 Uhr und 
Samstag von 6 bis 17 Uhr geöffnet werden. (…).

Art. 2
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
2 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.

Der Präsident: Die Generalsekretärin:

M. ITH M. HAYOZ


